
15~ Beiblatt 

295/J 

der Abg~ U h 1 i r , - P 0 kor n y ; .p r 0 k's c h t H i 11 e gei s t , 

K y s e 1 a und Genossen 

an den Bunde S ll1i ni ster für ßoziale Verwaltune, 

betreffend Arbeits losenvcl'sicherung ven Jugendlichen. 

-~-(j~-"'-

Nach den in1t1er noch geltenden reichsrechtlichen BestirmlUllgcn auf _dem 

Gebiete der ArbcitslosenunterstütZ1.tnE sind Lehr1i11[;0 von der Versicherungs­

pflioht ausgenommen. Diese Bestimmung bedeutot eine .unbillige soziale Härte 

gegenüber jenen Jugendlichen, 'ifclchu nach Ablo.uf il'lrcr Lehrzeit und der drei­

monatigen Behaltspflicht arbeitslos werden und vom Bczug der Arbeitslosen­

unterlEtützung ausge~chlossen sind. Die vom BUildcsministeriur.a f"ur soziale 

Verwaltung. deo Hohen Haus übermittelte Regierungsvorlage sicht in Zukunft' 

eine Versicherungspflicht i1: der Arbeitsloscnvcrslcherung für Lehrlinge vom 

Beginn des dritten Lchrj cW.1.l'CS o.n vor Q Da nicht nl1ßellommcn ilsrdelll ka.."ln, dass 

diese Vorlage so fristg~rccht verabschiedet" werden wiz:d, dass ihre verbesncr­

ten BcstirJIllungen für die suisonbcd:Lngte Arbcitslosj.gkeit der Winter- und 

der ersten Frühjahrsmonate 1949 noch in K:!:'aft trcte~ kann) richten die ~e­

fertigten Abgoordneten an den Herrn Bundesminister für soziale Veriialtung 

die na.{lhstehende 

An f •. !~ .. ,§_. _~ •.. ~.1. 

1,) Ist der Herr Bundesminister in dCl" Laße, auf Grund der bestehen-

den gesetzlichen BestimDuugeu im Verordnungsm~g den Genus~ der :b.'bei 't,,,lOSCll'­

unterstützung auch jenen jugendlichen Arbeit-ern zuzuerkennen, qie lediglich 

negen der Nichtversicherung in der Lehrzeit jetzt vom Bezug ausgeschlossen 

sind? 

2.) Ist der Herr Bundesminister, falls die gesetzlichen GrUndlagen 

dafür nicht ausreiohen, in der Laec, in Fällen besonderer Notlage aus den 

Beträgen zur Arbeitslosenversicherung arbeitslosen jugendlichem Arbcftcrl1 

Uotstandsbeihilfen zu Gc~-,ällren? 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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